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hier wegen der heftig auftretenden Kinderkrankheit „Masern" in der Alltagsschule

Ferien gemacht werden.

Aargau. Auf das einläßliche Gutachten des kathol. Kirchenrathes hat
der Regierungsrath, besonders aus konfessionellen, pädagogischen und auch

ökonomischen Gründen, dem projektirten neuen Bisthumskatechismus das Visum,
und der bischöflichen Einführungsverordnung das Plazet verweigert. Der
kathol. Kirchenrath und die Erziehungsdirektion sind beauftragt, Fürsorge zu
treffen, daß das in jeder Hinsicht verfehlte und unpassende Lehrbuch weder beim

Religionsunterrichte der Kirche noch der Schule gebraucht werde.

— Wir wollen hier nicht unerwähnt lassen, wie das Weihnachtsfest auch

in Aarau in zwei freundlichen Kinderkreisen gefeiert wurde. Am Vorabend des

Festes versammelte sich eine große Schaar kleiner Buben und Mädchen, Schüler

der Kinderpflege im s. g. Haberhause, wo denselben unter dem strahlenden

Weihnachtsbaume nützliche Geschenke verabreicht wurden, nachdem die Kinder

in Sprüchlein und Gesängen die Ankunft des Christkindes gefeiert hatten.
Wie man uns erzählt, war die Feier sehr ansprechend und den edeln Damen von

Aarau, welche sich der armen Kinder in so christlichem Sinne annahmen,
gebührt warme Anerkennung. —> Eine ähnliche Feier fand in der hiesigen

Taubstummenanstalt statt. Von den Wohlthätern Aarau's flössen auch dieses Jahr
die Gaben so reichlich, daß von den 24 Zöglingen (17 Knaben und 7 Mädchen)

beinahe alle neu gekleidet werden konnten. An Schnabelweide fehlte es unter
den Weihnachtsbäumen auch nicht. Der Saal war geschmackvoll mit feinen,

reichen Transparents geschmückt, dem Werke des taubstummen MalerS Bleuler.

— Nach bem Briefe eines Knaben aus Paris sollen vorige Woche in
einem Teiche des BoiS de Boulogne 20 Jünglinge von 16 — 19 Jahren die

sich daselbst unter Aufsicht eines Lehrers mit Schlittschuhlaufen beschäftigten,

ihren Tod gefunden haben, indem die Eisdecke unter ihnen brach.

St. Gallen. (Corr.) Bei der äußern Windstille auf dem Gebiet

unseres evangelischen Primarschulwcsens machen wir auf Kundgebungen des innern

Lebens unter den Lehrern aufmerksam, um zuförderst Akt zu geben, was für

Fragen die Bczirkskonferenz von Unter-Toggenburg in jüngster Zeit beschäftigten.

Die zw« Themate, welche bearbeitet und mit besondern Rècesionen

begleitet wurden, scheinen zwar beim ersten Blick so angethan, daß man meinen

kann, leicht und bald damit fertig zu werden. Beide schienen unö etwas

ungenau gestellt. Das erste, „über Jngcndschriften", ist zu allgemein, und das

zweite, „welchen Werth hat der Katechismus als Schulbuch?' zu eng. Doch
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